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#ST# Bundesgesetz
betreffend

Erlass und Stundung von Stempelabgaben.
(Vom 15. Februar 1921.)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

in Ausführung des Art. 41 bis der Bundesverfassung vom 29. Mai
1874,

nach Einsichtnahme einer Botschaft des Bundesrates vom
24. Dezember 1920,

beschliesst:

Art. !.. Wenn bei einer Sanierung die Erhebung der Stempel-
abgaben, die auf der Ausgabe inländischer Wertpapiere lasten, eine
offenbare Härte gegen den Abgabepflichtigen bedeutete, so sollen
diese Abgaben nach Massgabe von Art. 2 und 3 gestundet oder er-
lassen werden.

Art. 2. Stundung und Erlass sind nur bei Abgaben zulässig,
welche verfallen,

a. wenn Gläubiger eines Unternehmens für ihre Forderungen
ganz oder zum Teil durch Obligationen oder Beteiligungs-
urkunden (Aktien, Genussaktien, Genussscheine oder Stamm-
kapitalanteile) abgefunden werden;

b. wenn Mitglieder von Aktiengesellschaften, Kommanditaktien-
gesellschaften oder Genossenschaften infolge von Verlusten
des Unternehmens an Stelle ihrer Beteiligungsurkunden, sei
es zu deren vollem Betrage oder zu einem Teile dieses Betrages,
neue mit geminderten Rechten übernehmen müssen oder auf
ihre infolge von Verlusten abgeschriebenen Beteiligungsurkun-
den neue Einzahlungen leisten.
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Art. 3. Für gestundete Abgaben kann Sicherheit verlangt werden.
Für die Entrichtung der gestundeten Abgaben sind bestimmte Ter-
mine festzusetzen, die nötigenfalls bei Eintritt hinausgeschoben werden
können.

Art. 4. Der Bundesrat erlässt die zur Ausführung dieses Gesetzes
erforderlichen Verordnungen ; er regelt insbesondere die Zuständigkeit
zum Erlass und zur Stundung von Abgaben und die Abstempelung
von Wertpapieren, für welche die Abgaben gestundet oder erlassen
sind.

"Also beschlossen vom Ständerate,

B e r n , den 19. Januar 1921.

Der Präsident : Dr. J. Baumann.
Der Protokollführer: Kaeslin.

Also beschlossen vom Nationalrate,

B e r n , den 15. Februar 1921.

Der Präsident: Garbani-Nerini.
Der Protokollführer : G. Bovet.

Der s c h w e i z e r i s c h e B u n d e s r a t b e s c h l i e s s t :

Das vorstehende Bundesgesetz ist gemäss Art. 89, Absatz 2,
der Bundesverfassung und Art. 3 des Bundesgesetzes vom 17. Juni
1874 betreffend Volksabstimmung über Bundesgesetze und Bundes-
beschlüsse zu veröffentlichen.

B e r n , den 15. Februar 1921.

Im Auftrag des Schweiz. Bundesrates,
Der Bundeskanzler :

Steiger.

Datum der Veröffentlichung : 23. Februar 1921.
Ablauf der Referendumsfrist : 24. Mai 1921.
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